
479 der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Verkehrs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (379 der Bei
lagen): Internationaler Fernmeldevertrag 
.(Malaga - Torremolinos 1973) samt Anla
gen, Zusatzprotokollen I bis VI und Fakul
tativem Zusatzprotokoll sowie österreiehi-

sehen Vorbehalten 
Der gegenSlt;indliche V,ertragstext tritt an die 

Stene .des . Internationalen Fernmeldevertr,ages 
von Mon~re>ux. Er lbiLdet die Grundlage für den 
Fernmeldedienst ZlwI~schen den 147 Mitg.liedslän
dern der Internationalen Fernmeldeunion. T,eil I 
des Vertrages enthält die grundlegenden Bestim
mungen, Teil 1I di,eahlgemeine Geschäftsordnung. 
Inso.fern ist eine UmSltrukturiemng des Ve'rtrags
textes eingetreten. Darüber hinaus sind - abge
sehen . von' Knderungen rein redaktioneller 
Art - eine Reihe von Maßn'ahmen zur Ver
besserung der Ol'gan1sallion und der Arbeits
weis;e der Iruternationalen Fernmeldeunion vor-

. gesehen. Die Ver,pflichtungen der einzelnen Mit
gliedSltaaten 'e>rfahre>n hiedurch keine nennens
werte Veränderung. Besonders hervorzuhebende 
Kndel1Ungen sind: 

a) die Kategorie der nie h t s tim m b e
r e c h t ,i g t e n Mitglieder ist im neuen 
Vertrag nicht vorgesehen. Hinslichtlich des 
ersten undeinzi'gen nichtstimmberech.tigten 
Mitgliedes Papua-Neu Guinea sieht das Zu
satzprotokoll IV eine übergangsr~gelung 
vor; 

b) das Mitgliederverwichnis, das die Anlage I 
des V,ertmges bildet, wurde durch Strei
chung der hishe>r als sümmberechügte Mit
glieder au:fscheine>nden überseegebiete der 
USA, Großbritanniens, Frankreichs und 
Port~als geändert; 

c) die Za;hl der Mi~glieder des v.erwaltungs
rates" wurde im HinMick auf die gestiegene 
Zahl ,der Mitgliedstaaten von 29 auf 36 
erhöht; 

d) während bisher bei den Konferenzen und 
~agu.ngen der Union Einrichtungen fii,r die 

wechselseitige übers,etzu11ig m Englisch, 
Spanisch, Französisch und ,Russisch vorge
sehen war,en, wird nunmehr zusätzlich die 
chines,ische Sprache bei allen Konferenzen 
und Taigungen der Union sowie di'e ar,a
bi,sche Sprache bei ,allen Kon,ferenzen der 
Union entsprechend berücksichtigt. 

Der gegenständliche Staatsvertrag enthält ge
setzesergänzende Regelungen; sein Abschluß be
darf daher der Genehmigung des Naitionalrat,es 
g,emäß Art. 50 Abs. 1B-VG. Gemäß Nr. 148 
des vorliegenden VeI1tr;ages (entspricht der bis
herigen Nr. 204) schließt die Ratifikation de,s 
Vertrages die Annahme der zum Zeitpunkt der 
Ra~ifikation in Kta.ft befindlichen VoUZlUgsord
nungen ein, . die den Vel1Hag ,erg.änzen. Im 
einzelnen handelt es sich dabei zufolge 
Nr. 571 (ent~prichtder bisherigen Nr. 203) 
um: 

die Vollzugs.ordnung für den Telegrafendienst, 
die VolLzugsordnung,für den Tdefondienst, 
die VoHzu~sordnur1g für den Funkdienst und 
die Zusatz-Vollzugsordnung für den Funk-

dienst. 

Osterreich wird die Vorbehalte, die bei der 
Unterzeichnung der genannten VoHzug,sordnun
gen gemacht wurden, aufrechterhalten. Ebenso 
behält sich Osterreich das Recht vor, alle Maß
nahmen ZlU ergreifen, die es zur ~ahrung seiner 
Interessen für ,erforderlich halten könnte, falls 
bestimmte Mitglieder ihren Beitrag zu den Aus
gaben der Union nicht entrichten solLten oder 
sich in irgen.deiner anderen Weise nicht an die 
Bestimmungen des Internaoionalen Fernmelde
vertrages (Malaga - Torremolinos 1973), seiner 
Anlagen und der ihm beigefügten ProtokoLle hal
ten sollten, oder falls von anderen Ländern ge
machte VorbehaLte zu einer Erhöhung seiner 
Be1träge zu den Äusga'ben der Union führen 
oder das rerbungslose Arbeiten der Fernmelde
dienste beeinträchtigen sollten. 
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2 479 der .Beilagen 

Der Verkehrs ausschuß hat die Regierungsvor
lage in seiner Sitzung am 18. März 1977 in 
Verhandlung gezogen. Nach dem Vortrag des 
BerichtersuaJllters <und Wortmeldungen der Ab
geordneten Dr. S ch in i d t und Li bai 
sowie des Bundesministers für Verkehr L an c 
wurde .ein~ümmig beschlQssen, .dem N :litionalrat 
.die Genehmigung des Staallsvertrages zu empfeh
len. 

Es wurde ferner ·einstimmig beschlossen, dem 
N a;tionalrat .einen Antrag über die Kundma
chung des Staatsvel1tr,ages außerha1b des Bundes
gesetzblattes im Sinne des Art. 49 Abs. 2 B-VG 
zu .unterbreiten. 

Als Ergebnis seiner Ber,atiung.en stellt der Ver
kehr,sausschuß som~t den A n t rag, der Na
tionalrat wolle beschließen: 

Kammerhofer 

Berichterstatter 

1. Der Abschluß des Internationa.len Fernmelde~ 
vertrages (Malaga - Totremolinos 1973) samt 
Anlagen, Zusatzprotokollen I !bis VI und Fakul
tativem ZusatZiprotokoll sowie österreichischen 
Vorhehalten (379 der Beilagen) wird ve.rfassungs
mäßig ~enehmigt. 

2. Gemäß Am. 49 Ahs. 2 B-VG ist dieser 
StaatsveI"trag vom BundeSi~anzl'er unter Mitwir
kung des Bundesministeriums für Verkehr da
durch kundzumachen, daß dieses Vertrag:swerk 
während der ühlichen Dienststunden zur öffent
l{chen Einsichtnahme beim Bundesministerium 
für Verkehr, Geneoraldirekuion für die POSit- und 
Telegraphenverwa.1tung, Abteilung 05, Post
gasse 8, 1011 Wien, aufgelegt wird. 

Wien, 1977 03 18 

Ing. Gradinger 

Obmannstellvertreter 
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